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57. Jahrgang Ausgegeben zu Perl, 15. April 2025 Nr. I-0018/2025 

 

Gemeinde Perl        Perl, den 11.04.2025 

Gemeindekasse als Vollstreckungsbehörde 

 

Kassenzeichen: 17.72052.6 

 

Öffentliche Zustellung 

 

Die Mahnung der Gemeindekasse Perl vom 

01.04.2025 an Firma Vicus Luxlink-Teleport-GmbH 

kann nicht zugestellt werden. 

 

Letze bekannte Anschrift: Im Heilenbruch 7, 66706 

Perl 

 

Die Mahnung wird auf dem Wege der öffentlichen 

Zustellung gemäß §10 Abs. 2 des Verwaltungs- 

zustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBL 

I S.2354) in Verbindung mit der Satzung über die 

Form der öffentlichen Bekanntmachung in der 

Gemeinde Perl vom 18. Dezember 2020 in der 

derzeit gültigen Fassung zugestellt und 

bekanntgemacht. 

 

Der Schuldbetrag wird auf der Grundlage des §31 

Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

(SVwVG) angemahnt. 

Die Mahnung kann bei Gemeinde Perl, 

Gemeindekasse, Zimmer 1.04 und 1.05, Trierer 

Straße 28, 66706 Perl, vom Zahlungspflichtigen 

oder einem hierzu Bevollmächtigtem abgeholt 

werden. 

 

Gez. Kerpen 

Kassenleiter 

 

 

 

 

Gemeinde Perl        Perl, den 11.04.2025 

Gemeindekasse als Vollstreckungsbehörde 

 

Kassenzeichen: 17.72051.8 

 

Öffentliche Zustellung 

 

Die Mahnung der Gemeindekasse Perl vom 

11.04.2025 an Firma Vicus Luxlink-Teleport-

Operations GmbH kann nicht zugestellt werden. 

 

Letze Bekannte Anschrift: Im Heilenbruch 7, 66706 

Perl 

 

Die Mahnung wird auf dem Wege der öffentlichen 

Zustellung gemäß §10 Abs. 2 des Verwaltungs- 

zustellungsgesetzes (VwZG) vom 12.08.2005 (BGBL 

I S.2354) in Verbindung mit der Satzung über die 

Form der öffentlichen Bekanntmachung in der 

Gemeinde Perl vom 18. Dezember 2020 in der  

 

 

derzeit gültigen Fassung zugestellt und 

bekanntgemacht. 

 

Der Schuldbetrag wird auf der Grundlage des §31 

Abs. 1 des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 

(SVwVG) angemahnt. 

Die Mahnung kann bei Gemeinde Perl, 

Gemeindekasse, Zimmer 1.04 und 1.05, Trierer 

Straße 28, 66706 Perl, vom Zahlungspflichtigen 

oder einem hierzu Bevollmächtigtem abgeholt 

werden. 

 

Gez. Kerpen 

Kassenleiter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


